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Astrazeneca nicht weniger wirksam  

 

Angesichts der Äußerungen von Weltärztepräsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, 

der medizinischem Personal von der Impfung mit Astrazeneca aufgrund der vermeintlich 

schlechteren Wirksamkeit abriet, sagt Dr. Heidrun Gitter, die Präsidentin der 

Ärztekammer Bremen: 

 

„Es gibt aufgrund derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnis keinen Grund zu der Annahme, dass der 

Impfstoff von Astrazeneca eine relevant schlechtere Wirksamkeit habe als die anderen derzeit 

zugelassenen Impfstoffe. Die Wirksamkeit von Astrazeneca wurde aus statistischen Gründen nur in 

Bezug auf die Verhinderung einer Erkrankung berechnet, hier beträgt die gemessene Wirkung etwa 

70 Prozent.  

 

Bei den beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffen wurde auch die Wirkung mit Blick auf die 

Verhinderung schwerer oder tödlicher Krankheitsverläufe mit eingerechnet. Auch hier gibt es 

unterschiedliche errechnete Wirksamkeiten in verschiedenen Altersgruppen und statistisch nicht 

einbeziehbare Daten. Es gibt auch keine vergleichenden Studien zwischen den Impfstoffen, so dass 

die Wirksamkeitszahlen zwischen den mRNA-Impfstoffen und Astrazeneca nicht vergleichbar sind. 

Allerdings wurde auch bei dem Astrazeneca Impfstoff nach der zweiten Impfung eine 

einhundertprozentige Immunantwort gemessen. Es gibt daher keinen Anhaltspunkt dafür, dass der 

Impfstoff weniger wirksam als die anderen ist.  

 

Die laufende Impfüberwachung und die Daten aus Großbritannien zeigen im Gegenteil einen guten 

Impferfolg, in Großbritannien werden auch hochaltrige Patienten mit Astrazeneca geimpft. Erste 

Daten zeigen, dass Astrazeneca bereits wenige Wochen nach der ersten Impfung einen sehr guten 

Schutz erzielt.  

 

Für alle drei in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind derzeit noch keine verlässlichen Daten 

über die Verringerung der Ansteckungsgefahr durch geimpfte Personen verfügbar. Deshalb ist die 

Impfung derzeit vor allem als Eigenschutz einzuordnen. Die bekannten Vorsichtsmaßnahmen 

müssen auch Geimpfte weiter beachten. Für Astrazeneca gibt es Indizien, dass hier vielleicht auch 

die Ansteckungsgefahr verringert werden kann, dafür sprechen auch epidemiologische Daten aus 

Großbritannien. Das muss aber weiter abgesichert werden.  

 

Die Nebenwirkungen sind bei allen drei Impfstoffen vergleichbar, meistens bei den Jüngeren 

stärker als bei den Älteren und oft nach der zweiten Impfung deutlicher. Sie sind harmlos und 

gehen von selbst zurück. Hilfreich kann vor der Impfung die Einnahme von beispielsweise 
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Paracetamol sein. Schwere Nebenwirkungen, die auf die Impfung zurückgeführt werden können, 

traten kaum auf. Personen, die in der Vorgeschichte bereits einmal einen ‚Allergieschock‘ hatten, 

sollten nicht oder unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen geimpft werden.  

 

Die Verfügbarkeit von Astrazeneca, das wegen der strengen Anforderungen an ausreichend große 

Probandenzahlen nur für Menschen unter 65 Jahre in Deutschland zugelassen ist, ermöglicht nun 

eine zügige Impfung von jüngeren Menschen mit einer relevanten Vorerkrankung und von 

Berufsgruppen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko, die für die Aufrechterhaltung öffentlicher Aufgaben 

wesentlich sind. Dazu gehört Personal des Gesundheitswesens, der Feuerwehr oder der Polizei. 

Dies sind jüngere Menschen mit geringem Risiko einer schweren Erkrankung, aber höherem Risiko, 

sich anzustecken.  

 

Hier ist es segensreich, dass diese Gruppen nun schneller als erwartet geimpft werden können mit 

dem Astrazeneca-Impfstoff. Wesentlichster Risikofaktor für schwere und tödliche Verläufe ist das 

Alter, insbesondere über 70 Jahre. Auch Vorerkrankungen erreichen in aller Regel bei weitem nicht 

eine derartige Risikoerhöhung. Deshalb ist es wichtig, die älteren Menschen zügig mit den 

zugelassenen Impfstoffen zu impfen. Für die Jüngeren steht jetzt zusätzlich Astrazeneca zur 

Verfügung und ermöglicht eine frühere Impfung der Betroffen als ohne diesen Impfstoff. 

 

Die nach der gesetzlichen Verordnung definierten weiteren Gruppen, zum Beispiel mit 

Vorerkrankungen, werden ebenfalls nach Verfügbarkeit der Impfstoffe zügig geimpft, hierfür muss 

und sollte auch kein Antrag bei der Impfkommission gestellt werden. Lediglich wenn eine 

medizinische Begründung für ein vorgezogenes Impfen außerhalb der schon in der Impfverordnung 

definierten Priorisierungsgruppe vorliegt, sollte dies beantragt werden. Dies kann eine dringliche 

Therapie sein, die dann für eine längere Zeit die regulär zustehende Impfung verhindern würde.  

 

Frank Ulrich Montgomery hat keine Autorisierung, im Namen der deutschen Ärzteschaft 

Erklärungen abzugeben. Es existiert auch kein ordnungsgemäßer Auftrag des Weltärztebundes. 

Seine Äußerungen sind rein persönlicher Natur und nicht durch aktuelle wissenschaftliche Daten 

belegt.“ 

 

 

 

 

 

 

Informationsquelle: Epidemiologisches Bulletin der STIKO Nr. 5/21 mit weiteren Nachweisen 


